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 Veröffentlicht am 24.01.1963

Norm

ABGB §1309

Rechtssatz

Keine Vernachlässigung der Aufsichtsp2icht, wenn an Stelle des plötzlich erkrankten Professors eine Schülerin der

dritten Klasse Mittelschule mit der Abhaltung einer Arbeitsstunde in dieser Klasse betraut wird.
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